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Beschreibung

Gebiet der Erfindung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Radlageranord-
nung mit wenigstens zwei Reihen Wälzkörpern zur 
Lagerung einer mit der Radlagerung durch ein An-
triebselement antreibbaren Radnabe, wobei die Rad-
nabe mit dem Antriebselement verbunden ist, und 
wobei die Radnabe und das Antriebselement mittels 
Paarung von miteinander korrespondierenden Stirn-
verzahnungen formschlüssig ineinander greifen.

Stand der Technik

Hintergrund der Erfindung

[0002] Eine derartige Radlageranordnung und die 
Funktion der Verzahnung sind in DE 31 16 720 C1
ausführlich beschrieben. Die Stirnverzahnung lässt 
sich beispielsweise durch spanlose Fertigung ein-
bringen. Die Verbindung ist Bauraum sparend und 
lässt die Übertragung von relativ hohen Momenten 
zu, denen jedoch aufgrund der Abmessungen der 
Radlageranordnungen Grenzen gesetzt sind.

[0003] Außerdem haben die bekannten Radlage-
reinheiten ein relativ hohes Gewicht und eine relativ 
geringe Lagersteifigkeit. Die Lagersteifigkeit ist dabei 
der Widerstand, den die Einheit gegen durch Belas-
tungen hervorgerufene elastische Auslenkungen auf-
bringt. Aus der Lagersteifigkeit resultier eine Kipp-
steifigkeit, die sich aus dem Verhältnis von Momen-
ten aus Belastungen zu dem Kippwinkel im Lager, 
z.B. in Nm/°, ergibt. Diese ist umso geringer, um so 
mehr das Lager bei Belastungen verkippt, d.h. umso 
größer der Kippwinkel bei gleicher Belastung ist. Die 
Belastungen sind die Belastungen, die im wesentli-
chen im Betriebszustand eines Fahrzeuges auf ein 
Fahrzeugrad und die dazugehörigen Radaufhängung 
wirken. Je geringer die Lagersteifigkeit, umso mehr 
bewirken die Belastungen Verkippungen des Rad-
systems, die sich nachteilig auf das Fahrverhalten 
des Fahrzeuges, insbesondere bei Kurvenfahrt, und 
nachteilig auf den Verschleiß der Bremse und die 
Funktion der Bremse auswirken.

Aufgabenstellung

Zusammenfassung der Erfindung

[0004] Die Aufgabe der Erfindung ist es daher, eine 
steife Radlageranordnung zur Übertragung von ho-
hen Momenten zu schaffen.

[0005] Die Aufgabe der Erfindung ist einerseits da-
durch gelöst, dass zumindest an der radlageranord-
nungsseitigen Stirnverzahnung ein Verhältnis von 
Durchmesser (VTK) eines Verzahnungsteilkreises zu 
der Zähnezahl (Z) der Stirnverzahnung mindestens 

0,7 ist: 

0,7 ≤ (VTK/Z)

[0006] Vorzugsweise ist: 

0,7 ≤ (VTK/Z) ≤ 1,4

[0007] Der Verzahnungsteilkreis (VTK) ist eine Dif-
ferenz aus dem radialen Außendurchmesser (VDA) 
der Verzahnung und aus der Zahnbreite (ZB) der am 
weitesten radial nach außen ausgebildeten Zähne: 

VTK = VDA – ZB

[0008] Der Außendurchmesser (VDA) ist ein ge-
dachter, die Zähne der Verzahnung radial außen am 
Zahnfuß berührender Kreis um die Rotationsachse 
der Radlageranordnung. Die umfangsseitig zueinan-
der beabstandeten Zähne erstrecken sich von dem 
Kreis aus mit der Zahnbreite (ZB) weg radial zur Ro-
tationsachse oder auch schräg zu dieser ausgerich-
tet nach innen.

[0009] Der Außendurchmesser VDA der Verzah-
nung ist der Durchmesser eines gedachten Kreises 
der die am weitesten radial außen liegenden Zähne 
radial außen umgriffen sind. Demnach ist die Anwen-
dung der Erfindung auch auf Verzahnungen anwend-
bar die Zähne unterschiedlicher Zahnbreite ZB auf-
weisen oder die mit radial zueinander versetzten 
Zähnen gleicher Zahnbreite ZB versehen ist. Die 
Zahnbreite ZB beschreibt den Abstand auf Höhe des 
Zahnfußes zwischen der radial äußeren Begren-
zungsfläche und der radial inneren Begrenzungsflä-
che des jeweiligen Zahnes. Der Zahnfuß ist durch die 
Grenze/Konturlinie beschrieben an der der Zahn aus 
dem Material des Bauteiles, an dem die Verzahnung 
ausgebildet ist, hervorgeht bzw. in dieses übergeht. 
So verläuft diese Grenze in den Zahnlücken um-
fangsseitig benachbarter Zähne zwischen den radial 
tiefsten Punkten der Lücken und von der Lücke aus 
radial außen und radial innen des Zahnes zu der 
nächsten Zahnlücke. Die Zähnezahl Z ist die gesam-
te Anzahl der umfangsseitig zueinander, in der Regel 
mit gleichmäßiger Teilung, zueinander benachbarter 
Zähne der Verzahnung.

[0010] Alle mit der Erfindung betrachteten Abmes-
sungen, Verhältnisse und Berechnungswerte geben 
Nennwerte ohne Berücksichtigung von fertigungsbe-
dingten und anderen Abmessungstoleranzen wieder.

[0011] Die Erfindung betrifft in der Regel die Radla-
geranordnungen, bei denen die Radnabe und das 
Antriebselement miteinander verbindbar und wieder 
voneinander lösbar sind. In diesem „klassischen" Fall 
greifen die beiden Bauteile über die Stirnverzahnun-
gen formschlüssig spielfrei ineinander und sind mit 
einer zentralen Schraube axial gegeneinander ver-
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spannt. Denkbar ist auch, dass die formschlüssige 
Verbindung mittels der Stirnverzahnungen stoff-
schlüssig oder auf andere Weise unlösbar gesichert 
ist. Dabei ist die Verbindung an den Verzahnungen in 
der Regel selbsthemmend ausgelegt.

[0012] Andererseits ist die Aufgabe auch dadurch 
gelöst, dass zumindest an einer Stirnverzahnung der 
Paarung der Durchmesser (TK) eines Teilkreises ei-
ner der Reihen Wälzkörper maximal mal so groß und 
kleiner ist wie das 1,7-fache des Durchmessers 
(VTK) eines Verzahnungsteilkreises dieser Stirnver-
zahnung: 

TK ≤ (1,7·VTK)

[0013] Der Teilkreis ist ein gedachter, zur Rotations-
achse konzentrisch verlaufender Kreis, der die Rota-
tionszentren der Wälzkörper umfangsseitig miteinan-
der verbindet.

[0014] Mit einer Ausgestaltung der Erfindung ist vor-
gesehen, dass der Durchmesser (TK) eines Teilkrei-
ses zumindest einer der Reihen Wälzkörper mindes-
tens vier mal so groß und größer ist wie der Durch-
messer (DKU) der Wälzkörper gleicher Größe dieser 
Reihe: 

TK ≥ (4·DKU)

[0015] Der Teilkreis ist ein gedachter und zur Rota-
tionsachse der Radlageranordnung konzentrischer 
Kreis, der die Zentren der Wälzkörper der betreffen-
den Reihe umfangsseitig miteinander verbindet.

[0016] Die Stirnverzahnung ist antriebsseitig bei-
spielsweise an einem Gelenk – einer Gelenkglocke –
oder an einem Wellenstummel ausgebildet. Seitens 
der Radlageranordnung ist die Stirnverzahnung an 
der Radnabe oder an einem auf der Radnabe sitzen-
den Innenring vorgesehen. Alternativ dazu ist die 
Stirnverzahnung an einem auch mit Wälznietbund 
bezeichneten Bund der Radnabe ausgebildet. Der 
Bund ist aus einem hohlen, vorzugsweise rotations-
symmetrisch ausgebildeten Abschnitt eines Vormon-
tagezustandes der Radnabe durch plastisches Um-
formen radial nach außen verformt. Mit dem Bund 
wird die Radlageranordnung in sich gehalten und auf-
grund der Schräglageranordnung in der Regel auch 
axial verspannt. Der Abschnitt in seinem Ausgangs-
zustand vor dem Umlegen des Bundes ist bevorzugt 
hohlzylindrisch oder außenzylindrisch und gleichzei-
tig innen innenkonusförmig oder beliebig anders ge-
staltet.

[0017] Dieser Bund wird nun im Sinne der Erfindung 
so gestaltet und mit einer Stirnverzahnung versehen, 
dass das Verhältnis 0,7 ≤ (VTK/Z) realisiert ist. Weiter 
ist mit Ausgestaltungen der Erfindung vorgesehen, 
dass die Zahnbreite (ZB) mindestens so groß oder 

größer aber nicht mehr als 2,5 mal größer ist wie die 
radiale Wandstärke (SQ) an der radial schmalsten 
Stelle des hohlen Abschnittes radial unterhalb des In-
nenringes: 

1 ≤ (ZB/SQ) ≤ 2,5

[0018] Eine weitere Ausgestaltung der Erfindung 
sieht vor, dass die Zahnbreite (ZB) höchstens zwei-
mal so breit wie der Bund an seiner schmalsten Stelle 
– aber mindestens so breit wie der Bund axial an sei-
ner schmalsten Stelle ist. Die Bundbreite NB er-
streckt sich axial von einer Stirnseite des Innenringes 
aus axial: Die Zahnbreite ZB steht somit senkrecht zu 
Bundbreite NB. 

2·NB ≥ ZB ≥ NB

[0019] Die Stirnseite des Innenringes ist eine in 
Richtung der Paarung gewandte Seite.

[0020] Weiter ist vorgesehen, dass der Bund an sei-
ner schmalsten Stelle mit dem Maß NB axial mindes-
tens 0,8 mal so breit ist wie die Dicke SQ der Wand: 

NB ≥ (0,8·SQ)

[0021] Alternativ ist vorgesehen, dass der Durch-
messer (VTK) des Verzahnungsteilkreises mindes-
tens sieben mal so groß ist wie der Bund an seiner 
schmalsten Stelle mit Maß NB axial breit ist: 

VTK ≥ (7·NB)

[0022] Weiter sind folgende Ausgestaltungen der 
Erfindung vorgesehen:  
Der Durchmesser VTK des Verzahnungsteilkreises 
entspricht mindestens dem Innendurchmesser IRD 
des Innenringes oder ist größer als dieser. 

VTK ≥ IRD.

[0023] Die Abmessung IRB der Schulter des Innen-
ringes vom Übergang Laufbahn zur zylindrischen 
Mantelfläche außen ist größer als die Breite NB des 
Bundes an seiner axial schmalsten Stelle: 

IRB > NB.

[0024] Weitere Ausgestaltungen der Erfindungen 
sehen Kombinationen der vorgenannten Merkmale in 
beliebiger Zahl und Anordnung vor.

[0025] Mit einer Radlagereinheit nach der Erfindung 
ist eine schmale Radlagereinheit geschaffen, die je-
doch durch einen großen Kugelteilkreis bedingt im 
Durchmesser groß und somit steif ausgebildet ist. 
Dadurch ist der Teilkreis der Verzahnung angehoben. 
Es lassen sich dadurch umfangsseitig mehr Zähne 
anordnen. Die Verzahnung ist durch höhere Antriebs-
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momente belastbar.

Ausführungsbeispiel

Beschreibung der Zeichnung

[0026] Fig. 1 zeigt ein Ausführungsbeispiel der Er-
findung. Die Radlageranordnung 1 ist aus einem 
fahrzeugseitigen Flansch 2, einer Radnabe 3 mit ei-
nem Radflansch 8, aus einem Innenring 4 und aus 
zwei Reihen 5, 6 Wälzkörpern gebildet. Die Kugeln 
12 in diesem Fall beider der Reihen 5 und 6 sind mit 
dem Teilkreis vom Durchmesser TK um die Rotati-
onsachse 1a der Radlagereinheit 1 angeordnet. Der 
Teilkreis verläuft durch die Zentren 13 der Kugeln.

[0027] Der Innenring 4 sitzt auf einem hohlen Ab-
schnitt 7 mit der Wandstärke SQ. Der Abschnitt 7
weist den Innendurchmesser VDI auf. Einteilig mit 
dem Abschnitt 7 der Radnabe 3 ist ein Bund 9 ausge-
bildet. Der Bund 9 geht radial von dem Abschnitt 7 ab 
und weist außen den Außendurchmesser VDA auf. 
Mit dem Bund 9 ist die Radlageranordnung 1, in die-
sem Fall eine Schrägkugellageranordnung, vorge-
spannt. Dazu liegt der Bund 9 axial an einer in Rich-
tung Stirnverzahnung 10 gewandten Stirnseite 11
des Innenringes 4 an. Die Breite IRB der Schulter des 
Innenringes 4 ist durch den axialen Abstand zwi-
schen der Stirnseite 11 und dem Übergang 12 zur In-
nenringlaufbahn beschrieben.

[0028] An dem Bund ist eine Stirnverzahnung 10
ausgebildet, die außen durch den Außendurchmes-
ser VDA der Verzahnung 10 begrenzt ist. Die Stirn-
verzahnung ist für den Eingriff in eine entsprechend 
korrespondierende Stirnverzahnung des nicht darge-
stellten Antriebselementes vorgesehen. In diesem 
Ausführungsbeispiel ist somit der Außendurchmes-
ser der Stirnverzahnung 10 gleich groß dem Außen-
durchmesser des Bundes 9. Denkbar sind auch Aus-
führungen, bei denen der Außendurchmesser des 
Bundes größer ist als der Außendurchmesser der 
Stirnverzahnung. Die Geometrie der Stirnverzah-
nung ist durch den Außendurchmesser VDA und die 
Zahnbreite ZB bestimmt, so dass sich der Durchmes-
ser VTK des Teilkreises der Stirnverzahnung 10 er-
gibt. Die axial gerichtete Zahntiefe ZT ist auch durch 
die axiale Breite NB des Bundes 9 bestimmt.

Patentansprüche

1.  Radlageranordnung (1) mit wenigstens zwei 
Reihen (5, 6) Wälzkörpern zur Lagerung einer mit der 
Radlageranordnung (1) durch ein Antriebselement 
antreibbaren Radnabe (3), wobei die Radnabe (3) mit 
dem Antriebselement verbunden ist, und wobei die 
Radnabe (3) und das Antriebselement mittels einer 
Paarung von miteinander korrespondierenden Stirn-
verzahnungen (10) formschlüssig ineinander greifen, 
dadurch gekennzeichnet, dass zumindest an einer 
Stirnverzahnung (10) der Paarung ein Verhältnis von 
Durchmesser (VTK) eines Verzahnungsteilkreises 
dieser Stirnverzahnung (10) zu der Zähnezahl (Z) 
dieser Stirnverzahnung (10) mindestens dem Zah-
lenwert 0,7 entspricht, wobei der Durchmesser (VTK) 
eine Differenz aus dem radialen Außendurchmesser 
(VDA) der Stirnverzahnung (10) und aus der Zahn-
breite (ZB) der Zähne ist und wobei mit dem Außen-
durchmesser (VDA) ein gedachter, Zähne dieser 
Stirnverzahnung (10) radial außen am Zahnfuß be-
rührender, Kreis um die Rotationsachse (1a) der 
Radlageranordnung (1) beschrieben ist, und dabei 
sich die umfangsseitig zueinander beabstandeten 
Zähne von dem Kreis aus mit der Zahnbreite (ZB) 
weg nach innen erstrecken.

2.  Radlagerandordnung nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass das Verhältnis von 
Durchmesser (VTK) des Verzahnungsteilkreises der 
Stirnverzahnung (10) zu der Zähnezahl (Z) der Stirn-
verzahnung (10) nicht größer als der Zahlenwert 1,4 
ist.

3.  Radlageranordnung nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass der Durchmesser (TK) 
eines Teilkreises zumindest einer der Reihen (5, 6) 
Wälzkörper mindestens vier mal so groß ist wie der 
Durchmesser (DKU) der Wälzkörper gleicher Größe 
dieser Reihe (5, 6), wobei der Teilkreis ein gedachter 
und zur Rotationsachse (1a) der Radlageranordnung 
(1) konzentrischer Kreis ist, der die Zentren (13) der 
Wälzkörper der Reihe (5, 6) umfangsseitig miteinan-
der verbindet.

4.  Radlageranordnung nach Anspruch 1 mit ei-
nem auf der Radnabe (3) sitzenden Innenring für eine 
der Reihen (5, 6), wobei der Innenring mittels eines 
aus einem hohlen Abschnitt der Radnabe (3) radial 
nach außen geformten Bundes (9) axial auf der Rad-
nabe (3) zumindest gehalten ist, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Zahnbreite (ZB) mindestens so 

Bezugszeichenliste

1 Radlageranordnung
1a Rotationsachse
2 Flansch
3 Radnabe
4 Innenring
5 Reihe
6 Reihe

7 Abschnitt
8 Radflansch
9 Bund
10 Stirnverzahnung
11 Stirnseite
12 Übergang
13 Zentrum
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groß ist wie die radiale Wandstärke (SQ) an der radial 
schmalsten Stelle des Abschnittes (7) radial unter-
halb des Innenringes.

5.  Radlageranordnung nach Anspruch 4, da-
durch gekennzeichnet, dass die Zahnbreite (ZB) 
höchstens dem 2,5 fachen der Wandstärke (SQ) ent-
spricht.

6.  Radlageranordnung nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass der Durchmesser (TK) 
des Teilkreises zumindest einer der Reihen (5, 6) 
Wälzkörper höchstens so groß ist wie das 1,7-fache 
des Durchmessers (VTK) des Verzahnungsteilkrei-
ses der Stirnverzahnung (10) der Paarung, wobei der 
Teilkreis (TK) ein gedachter sowie zur Rotationsach-
se (1a) konzentrisch verlaufender Kreis ist und die 
Zentren (13) der Wälzkörper umfangsseitig miteinan-
der verbindet.

7.  Radlageranordnung nach Anspruch 1 mit ei-
nem auf der Radnabe (3) sitzenden Innenring für eine 
der Reihen (5, 6), wobei der Innenring mittels eines 
aus einem hohlen Abschnitt der Radnabe (3) radial 
nach außen geformten Bundes (9) axial auf der Rad-
nabe (3) zumindest gehalten ist, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die breiteste Zahnbreite (ZB) der Ver-
zahnung höchstens das 2-fache der schmalsten axi-
alen Bundbreite (BN) des Bundes (9) ist, wobei die 
Bundbreite (BN) axial von einer Stirnseite (11) des In-
nenringes aus in axiale Richtung betrachtet ist.

8.  Radlageranordnung nach Anspruch 6, da-
durch gekennzeichnet, dass die Zahnbreite (ZB) min-
destens so breit ist wie die Bundbreite (BN) des Bun-
des (9) axial an der schmalsten Stelle.

9.  Radlageranordnung nach Anspruch 1 mit ei-
nem auf der Radnabe (3) sitzenden Innenring für eine 
der Reihen (5, 6), wobei der Innenring mittels eines 
aus einem hohlen Abschnitt der Radnabe (3) radial 
nach außen geformten Bundes (9) axial auf der Rad-
nabe (3) zumindest gehalten ist, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Bund (9) an seiner schmalsten 
Stelle axial von einer Stirnseite (11) des Innenringes 
aus axial mindestens 0,8 mal so breit ist wie die 
Wand des Abschnittes (7) radial unterhalb des Innen-
ringes an der radial schmalsten Stelle dick ist

10.  Radlageranordnung nach Anspruch 1 mit ei-
nem auf der Radnabe (3) sitzenden Innenring für eine 
der Reihen (5, 6), wobei der Innenring mittels eines 
aus einem hohlen Abschnitt der Radnabe (3) radial 
nach außen geformten Bundes (9) axial auf der Rad-
nabe (3) zumindest gehalten ist, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Durchmesser (VTK) des Verzah-
nungsteilkreises mindestens sieben mal so groß ist 
wie der Bund (9) an seiner schmalsten Stelle, axial 
von einer Stirnseite (11) des Innenringes aus be-
trachtet, axial breit ist.

11.  Radlageranordnung mit wenigstens zwei Rei-
hen (5, 6) Wälzkörpern zur Lagerung einer mit der 
Radlagerung durch ein Antriebselement antreibbaren 
Radnabe (3), wobei die Radnabe (3) mit dem Antrieb-
selement verbunden ist, und wobei die Radnabe (3) 
und das Antriebselement mittels einer Paarung von 
miteinander korrespondierenden Stirnverzahnungen 
(10) formschlüssig ineinander greifen, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Durchmesser (TK) des Teil-
kreises zumindest einer der Reihen (5, 6) Wälzkörper 
höchstens so groß ist wie das 1,7 fache eines Durch-
messers (VTK) des Verzahnungsteilkreises zumin-
dest einer der Stirnverzahnungen (10) der Paarung, 
wobei der Teilkreis (TK) ein gedachter sowie zur Ro-
tationsachse (1a) konzentrisch verlaufender Kreis ist 
und die Zentren (13) der Wälzkörper umfangsseitig 
miteinander verbindet.

12.  Radlagerandordnung nach Anspruch 11, da-
durch gekennzeichnet, dass das Verhältnis von 
Durchmesser (VTK) des Verzahnungsteilkreises der 
Stirnverzahnung (10) zu der Zähnezahl (Z) der Stirn-
verzahnung (10) nicht größer als der Zahlenwert 1,4 
ist.

13.  Radlageranordnung nach Anspruch 11, da-
durch gekennzeichnet, dass der Durchmesser (TK) 
eines Teilkreises zumindest einer der Reihen (5, 6) 
Wälzkörper mindestens vier mal so groß ist wie der 
Durchmesser (DKU) der Wälzkörper gleicher Größe 
dieser Reihe (5, 6), wobei der Teilkreis ein gedachter 
und zur Rotationsachse (1a) der Radlageranordnung 
(1) konzentrischer Kreis ist, der die Zentren (13) der 
Wälzkörper der Reihe (5, 6) umfangsseitig miteinan-
der verbindet.

14.  Radlageranordnung nach Anspruch 11 mit ei-
nem auf der Radnabe (3) sitzenden Innenring für eine 
der Reihen (5, 6), wobei der Innenring mittels eines 
aus einem hohlen Abschnitt der Radnabe (3) radial 
nach außen geformten Bundes (9) axial auf der Rad-
nabe (3) zumindest gehalten ist, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Zahnbreite (ZB) mindestens so 
groß ist wie die radiale Wandstärke (SQ) an der radial 
schmalsten Stelle des Abschnittes (7) radial unter-
halb des Innenringes.

15.  Radlageranordnung nach Anspruch 14, da-
durch gekennzeichnet, dass die Zahnbreite (ZB) 
höchstens dem 2,5 fachen der Wandstärke (SQ) ent-
spricht.

16.  Radlageranordnung nach Anspruch 11 mit ei-
nem auf der Radnabe (3) sitzenden Innenring für eine 
der Reihen (5, 6), wobei der Innenring mittels eines 
aus einem hohlen Abschnitt der Radnabe (3) radial 
nach außen geformten Bundes (9) axial auf der Rad-
nabe (3) zumindest gehalten ist, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die breiteste Zahnbreite (ZB) der Ver-
zahnung höchstens das 2-fache der schmalsten axi-
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alen Bundbreite (BN) des Bundes (9) ist, wobei die 
Bundbreite (BN) axial von einer Stirnseite (11) des In-
nenringes aus in axiale Richtung betrachtet ist.

17.  Radlageranordnung nach Anspruch 16, da-
durch gekennzeichnet, dass die Zahnbreite (ZB) min-
destens so breit ist wie die Bundbreite (BN) des Bun-
des (9) axial an der schmalsten Stelle.

18.  Radlageranordnung nach Anspruch 11 mit ei-
nem auf der Radnabe (3) sitzenden Innenring für eine 
der Reihen (5, 6), wobei der Innenring mittels eines 
aus einem hohlen Abschnitt (7) der Radnabe (3) radi-
al nach außen geformten Bundes (9) axial auf der 
Radnabe (3) zumindest gehalten ist, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Bund (9) an seiner schmals-
ten Stelle axial von einer Stirnseite (11) des Innenrin-
ges aus axial mindestens 0,8 mal so breit ist wie die 
Wand des Abschnittes (7) radial unterhalb des Innen-
ringes an der radial schmalsten Stelle dick ist

19.  Radlageranordnung nach Anspruch 11 mit ei-
nem auf der Radnabe (3) sitzenden Innenring für eine 
der Reihen (5, 6), wobei der Innenring mittels eines 
aus einem hohlen Abschnitt (7) der Radnabe (3) radi-
al nach außen geformten Bundes (9) axial auf der 
Radnabe (3) zumindest gehalten ist, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Durchmesser (VTK) des Ver-
zahnungsteilkreises mindestens sieben mal so groß
ist wie der Bund (9) an seiner schmalsten Stelle axial 
von einer Stirnseite (11) des Innenringes aus axial 
breit ist.

Es folgt ein Blatt Zeichnungen
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